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Der Auftragnehmer schlägt dem Auftraggeber
fachkompetente Auditoren für die Auditierung vor
Ort vor.
Vor der Bestätigung des Audittermins hat der
Auftraggeber das Recht, den/die beauftragten
Auditoren zu prüfen und mit sachgemäßer
Begründung abzulehnen. In begründeten Fällen,
z.B. bei Gefährdung der Unparteilichkeit, wird die
der Auftragnehmer, soweit dies die
Akkreditierungsvorgaben zulassen, einen Ersatz für
den abgelehnten Auditor benennen. Über die
Zulässigkeit der Begründung entscheidet der
Auftragnehmer. Wird der Ablehnung durch den
Auftragnehmer zugestimmt wird ein neuer
Vorschlag unterbreitet. Lehnt der Auftraggeber
auch einen dritten Vorschlag des Auftragnehmers
ab, so ist der Auftragnehmer berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten.


















